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(5) Da die Ausstattung der neuen WB aus vorhan
denen Beständen erfolgt, sind Mittel für Beschaffungen 
von Einrichtungsgegenständen, Büromaschinen, Fahr
zeugen usw. grundsätzlich nicht zu planen und zu ver
ausgaben. In diesem Zusammenhang wird auf die An
ordnung vom 30. November 1957 über die Einschrän
kung der Beschaffung von beweglichen Anlagegegen
ständen durch die Organe der staatlichen Verwaltung, 
staatlichen Einrichtungen und Betriebe der volkseige
nen Wirtschaft (GBl. I S. 624) hingewiesen.

(6) Die Leiter der zuständigen Abteilungen der Staat
lichen Plankommission sind dafür verantwortlich, 
daß die WB für die Zeit von ihrer Gründung bis zum 
31. Dezember 1958 eigene Haushaltspläne aufstellen, 
die dem Ministerium der Finanzen vier Wochen nach 
der Bildung der WB, spätestens jedoch bis zum 
20. Juli 1958, in zweifacher Ausfertigung einzureichen 
sind. Ein weiteres Exemplar der Haushaltspläne erhält 
die zuständige Abteilung der Staatlichen Plankommis
sion. Sie übergibt dem Ministerium der Finanzen eine 
Woche nach Vorlage des Planes durch die WB ihre 
Stellungnahme zu den eingereichten Haushaltsplänen. 
Für die Aufstellung gelten folgende Prinzipien:

a) Die Aufstellung der Haushaltspläne der WB er
folgt nach den Grundsätzen der Ordnung der Pla
nung des Staatshaushalts (Abschnitt 2 F und 2 G).

b) Die VVB planen die Einnahmen und Ausgaben 
für ihre eigene Verwaltung beim Kap. 860 mit 
voller Klassifikation. Für die Erläuterung der 
Sachkontenansätze ist der Mustervordruck des 
Aufgabenbereichs 8 zu verwenden. Die einmaligen 
Ausgaben, die mit dem Umzug und der Unter
bringung der VVB Zusammenhängen, sind in den 
Erläuterungen besonders auszuweisen;

c) In den Haushaltsplänen sind in besonderen Spal
ten des Formblattes 202 die voraussichtlichen 
Ausgaben bis 30. Juni und die Ausgaben vom 
1; Juli bis 31. Dezember 1958 getrennt anzugeben.

d) Als Grundlage für die Planung der Verwaltungs
kosten dienen der bestätigte Stellenplan und die 
Tabellen zur Mittelberechnung; Dabei ist die zeit
liche Besetzung der Planstellen zu berücksichtigen.

(7) Für die Finanzierung der Ausgaben der VVB ab 
1. Juli 1958 gelten die bestätigten Haushaltspläne. Liegt 
ein bestätigter. Haushaltsplan noch nicht vor, dienen 
die eingereichten Planvorschläge als Grundlage. Ab 
1. Juli 1958 erfolgt die Anforderung der benötigten 
Mittel durch Quartalskassenpläne, die dem Mini
sterium der Finanzen bis spätestens 15 Tage vor Be
ginn jedes Quartals zur Bestätigung vorzulegen sind. 
Größere Abweichungen in den Kassenplänen zwi
schen den einzelnen Quartalen sind zu begründen;

(8) In den monatlichen Erfüllungsberichten an das 
Ministerium der Finanzen sind außer den Kapitel
summen als Davonzahl der Lohnfonds und die Anzahl 
der besetzten Planstellen auszuweisen. Die Höhe der 
einmaligen Ausgaben für den Umzug und die Unter
bringung ist ebenfalls als Davonzahl besonders an
zugeben;

(9) Für die bei der Staatlichen Plankommission zu 
bildenden Kontore sind, soweit sie brutto im Haushalt 
geplant werden, vom Tage ihrer Gründung an Haus
haltspläne aufzustellen. Hierfür gelten die Bestimmun
gen des Abs. 6 entsprechend. Die Planung und Finan
zierung der Kontore erfolgt über den Haushaltsplan 
der Staatlichen Plankommission, Kapitel 868;

§ 2
Verwaltungskosten der aufzulösenden Ministerien 

und ihrer Operativstäbe
(1) Die aufzulösenden Ministerien und Staatssekre

tariate m. e. G. stellen bis spätestens 20. Juni 1958 
Haushaltspläne für das gesamte Jahr 1958 in zwei
facher Ausfertigung auf. In diesen Haushaltsplänen 
sind in besonderen Spalten des Formblattes 202 die 
voraussichtlichen Istausgaben bis 30. Juni 1958 und die 
Kosten für die Abwicklungsarbeiten der Ministerien 
(einschließlich Operativstäbe) vom 1. Juli 1958 bis zum 
Tage der endgültigen Auflösung getrennt anzugeben.

(2) Sofern bereits Zahlungen für den Umzug und die 
Unterbringung der VVB z. B. für Hauptinstandsetzun
gen einschließlich baulicher Veränderungen, Instand
haltungen, Telefonanlagen usw. geleistet wurden, sind 
diese Ausgaben in einer Anlage nach der Gliederung 
des Planes der Positionen besonders zu erläutern.

(3) Für die Übergangszeit bis zur Bestätigung der 
Haushaltspläne 1958 erfolgt die Finanzierung dieser 
Dienststellen im Rahmen der bestätigten monatlichen 
Kassenpläne.

§ 3
Ministerien, Staatssekretariate und sonstige zentrale 
Verwaltungen, die weiterhin bestehen bleiben, jedoch 
die Einnahmen und Ausgaben des Jahres 1958 für den 

Aufgabenbereich 8 noch nicht geplant haben
(1) Die obengenannten Haushaltsorganisationen rei

chen dem Ministerium der Finanzen spätestens bis 
14 Tage nach Bestätigung der neuen Struktur ihre 
Haushaltspläne in zweifacher Ausfertigung ein.

(2) Soweit bei diesen Ministerien VVB gebildet wer
den, erfolgt die Planung und Finanzierung entsprechend 
den Grundsätzen für nachgeordnete Verwaltungen und 
Einrichtungen. Die erforderlichen Mittel für die VVB 
sind beim Kapitel 860 auszuweisen.

§ 4
Diese Anordnung tritt am 1. April 1958 in Kraft.
Berlin, den 31. März 1958

Der Minister der Finanzen 
R u m p f

Anordnung Nr. 2* 
zur Änderung der Anordnung über die Kreditierung 

und Kontrolle der volkseigenen und konsum
genossenschaftlichen Produktions- und Verkehrs
betriebe über Darlehns- und Verrechnungskonten.

Vom 15. März 1958
In Durchführung des § 9 der Vierten Durchführungs

bestimmung vom 28. April 1955 zum Gesetz über die 
Deutsche Notenbank (GBl. I S. 326) wird zur Änderung 
der Anordnung vom 28. April 1955 über die Kreditie
rung und Kontrolle der volkseigenen und konsumgenos
senschaftlichen Produktions- und Verkehrsbetriebe über 
Darlehns- und Verrechnungskonten (Sonderdruck Nr. 81 
des Gesetzblattes) folgendes angeordnet:

§ 1
Der mit § 4 der Anordnung vom 15. Juli 1957 zur 

Änderung der Anordnung über die Kreditierung und 
Kontrolle der volkseigenen und konsumgenossenschaft
lichen Produktions- und Verkehrsbetriebe über Dar
lehns- und Verrechnungskonten (GBl. II S, 249) in die 
Anordnung vom 28. April 1955 eingefügte § 3b wird wie 
folgt ergänzt:

• Anordnung (Nr. 1) (GBl. II 1957 S. 249)


